
Deutscher Bundestag 
 
 
 

 WD 9 - 3000 - 079/23 

Wissenschaftliche Dienste 

© 2024 Deutscher Bundestag 

Dokumententyp: Sachstand 

Titel: Verbot von Konversionstherapien 
Untertitel: Rechtliche Regelungen in Deutschland und in 
ausgewählten Ländern 

Verbot von Konversionstherapien 
Rechtliche Regelungen in Deutschland und in ausgewählten Ländern 

 

Sachstand 

Wissenschaftliche Dienste 



 

 
 

 

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstützen die Mitglieder des Deutschen Bundestages 
bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines sei-
ner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasse-
rinnen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten der Wissenschaftlichen Dienste geben nur den zum Zeit-
punkt der Erstellung des Textes aktuellen Stand wieder und stellen eine individuelle Auftragsarbeit für einen Abge-
ordneten des Bundestages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des Bundestages unterliegende, ge-
schützte oder andere nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte Weitergabe oder 
Veröffentlichung ist vorab dem jeweiligen Fachbereich anzuzeigen und nur mit Angabe der Quelle zulässig. Der Fach-
bereich berät über die dabei zu berücksichtigenden Fragen. 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 9 - 3000 - 079/23 

Seite 2 

Disclaimer: Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstützen die Mitglieder des Deutschen 
Bundestages bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundes-
tages, eines seiner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwor-
tung der Verfasserinnen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten der Wissenschaftlichen Dienste geben 
nur den zum Zeitpunkt der Erstellung des Textes aktuellen Stand wieder und stellen eine individuelle Auftragsarbeit 
für einen Abgeordneten des Bundestages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des Bundestages unter-
liegende, geschützte oder andere nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte 
Weitergabe oder Veröffentlichung ist vorab dem jeweiligen Fachbereich anzuzeigen und nur mit Angabe der Quelle 
zulässig. Der Fachbereich berät über die dabei zu berücksichtigenden Fragen. 

 
Verbot von Konversionstherapien 
Rechtliche Regelungen in Deutschland und in ausgewählten Ländern 

Aktenzeichen: WD 9 - 3000 - 079/23 
Abschluss der Arbeit: 08.12.2023 
Fachbereich: WD 9: Gesundheit, Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

 

  



 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 9 - 3000 - 079/23 

Seite 3 

Inhaltsverzeichnis 

1. Einleitung 4 

2. Rechtslage in Deutschland 4 

3. Rechtslage in ausgewählten europäischen Ländern 5 
3.1. Albanien 5 
3.2. Frankreich 6 
3.3. Malta 7 
3.4. Spanien 8 

4. Rechtslage in ausgewählten nicht europäischen Ländern 9 
4.1. Argentinien 9 
4.2. Brasilien 10 
4.3. Chile 11 
4.4. Ecuador 12 
4.5. Kanada 14 
4.6. Neuseeland 15 
4.7. Uruguay 17 

5. Übersichtsdarstellungen auf internationaler Ebene 18 
5.1. Tabellarische Übersichten/Datenbanken 18 
5.2. Zusammenfassende Berichte 18 
5.3. Weitere Veröffentlichungen 18 
 

  



 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 9 - 3000 - 079/23 

Seite 4 

1. Einleitung 

In den vergangenen Jahren wurden in verschiedenen Ländern gesetzliche Regelungen verabschie-
det, die Konversionstherapien vollständig oder teilweise, auf nationaler Ebene oder regional be-
grenzt, verbieten. Diese definieren in der Regel zunächst die Behandlungsformen, die unter den 
Begriff Konversionstherapien fallen. Je nach Ausgestaltung gilt für entsprechende Behandlungen 
ein Durchführungsverbot, wobei dieses zum Teil auf bestimmte Personengruppen wie z. B. Min-
derjährige begrenzt ist. Flankierend zum Behandlungsverbot wurden häufig Verbote im Hinblick 
auf die Werbung und das Angebot von Konversionstherapien ebenfalls gesetzlich verankert. In 
der Regel geben die Gesetze vor, wie und in welcher Höhe Verstöße gegen die entsprechenden 
rechtlichen Vorgaben geahndet werden. In vielen dieser Länder werden Verstöße gegen das Be-
handlungsverbot mit Geld- oder Haftstrafen geahndet, zum Teil werden Bußgelder für Verstöße 
gegen das Werbeverbot verhängt. 

Nachfolgend wird zunächst die Rechtslage in Deutschland im Hinblick auf die Durchführung von 
Konversionsbehandlungen dargestellt. Im Anschluss erfolgt die Darstellung der rechtlichen Rege-
lungen in ausgewählten Ländern.1 In die Auswahl wurden ausschließlich Länder einbezogen, in 
denen ein entsprechendes gesetzliches Verbot bereits verankert wurde bzw. die auftragsgemäß 
von besonderem Interesse waren. Im Rahmen der jeweiligen Darstellung erfolgt – sofern entspre-
chende Informationen vorliegen – eine kurze Beschreibung des Begriffs Konversionsbehandlung 
und des vom Verbot erfassten Personenkreises, Letzteres sowohl im Hinblick darauf, bei welchen 
Personen eine entsprechende Behandlung nicht vorgenommen werden darf, als auch dahinge-
hend, ob das Behandlungsverbot lediglich für bestimmte Berufsgruppen oder allgemein gilt. An-
schließend werden die gesetzlich fixierten Sanktionen dargestellt. Neben den ausgewählten Län-
dern gibt es weitere Länder, in denen ein Verbot von Konversionsbehandlungen existiert (z. B. 
Belgien, Griechenland, Israel, Vietnam, verschiedene Bundesstaaten der USA) oder die Einfüh-
rung eines entsprechenden Verbots geplant ist (z. B. Niederlande).  

2. Rechtslage in Deutschland 

Mit dem Gesetz zum Schutz vor Konversionsbehandlungen (KonvBehSchG2), das am 24. Juni 
2020 in Kraft getreten ist, wurde in Deutschland erstmalig ein Verbot zur Durchführung von Kon-
versionsbehandlungen rechtlich verankert. Damit war Deutschland eines der ersten europäischen 
Länder, in denen ein entsprechendes Gesetz verabschiedet wurde. Nach § 1 Abs. 1 KonvBehSchG 
gilt das Gesetz für alle am Menschen durchgeführten Behandlungen, die auf die Veränderung 
oder Unterdrückung der sexuellen Orientierung oder der selbstempfundenen geschlechtlichen 
Identität gerichtet sind (Konversionsbehandlung). Auf die Behandlung von medizinisch aner-
kannten Störungen der Sexualpräferenz3 findet das Gesetz hingegen nach § 1 Abs. 2 ausdrücklich 

 

1 Einige, insbesondere spanisch-sprachige Quellen konnten ausschließlich in der Originalversion gesichtet wer-
den und werden deshalb nur überblicksartig wiedergegeben. Bei den Hinweisen auf die jeweilige Gesetzeslage 
handelt es sich, soweit erkennbar, um die aktuell geltenden Regelungen.  

2 Gesetz zum Schutz vor Konversionsbehandlungen vom 12. Juni 2020 (BGBl. I S. 1285). 

3 Ausführliche Informationen hierzu abrufbar unter https://www.springermedizin.de/emedpedia/die-urologie/se-
xuelle-praeferenz-und-verhaltensstoerungen?epediaDoi=10.1007%2F978-3-642-41168-7_52 (dieser und sämtli-
che weiteren Links zuletzt abgerufen am 7. Dezember 2023). 

https://www.springermedizin.de/emedpedia/die-urologie/sexuelle-praeferenz-und-verhaltensstoerungen?epediaDoi=10.1007/978-3-642-41168-7_52
https://www.springermedizin.de/emedpedia/die-urologie/sexuelle-praeferenz-und-verhaltensstoerungen?epediaDoi=10.1007/978-3-642-41168-7_52
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keine Anwendung. Auch liegt bei operativen medizinischen Eingriffen oder Hormonbehandlun-
gen, die darauf gerichtet sind, die selbstempfundene geschlechtliche Identität einer Person zum 
Ausdruck zu bringen oder dem Wunsch einer Person nach einem eher männlichen oder eher 
weiblichen körperlichen Erscheinungsbild zu entsprechen, keine Konversionsbehandlung vor 
(§ 1 Abs. 3 KonvBehSchG).  

Die Durchführung einer Konversionsbehandlung an einem Minderjährigen im Alter von unter 18 
Jahren ist nach § 2 Abs. 1 KonvBehSchG verboten. Im Hinblick auf Personen, die das 18. Lebens-
jahr bereits vollendet haben, gilt hingegen kein entsprechendes grundsätzliches Verbot. Beruht 
deren Einwilligung zur Durchführung einer Konversionsbehandlung jedoch auf einem Willens-
mangel, ist diese ebenfalls untersagt (Abs. 2). Darüber hinaus ist es nach § 3 KonvBehSchG auch 
verboten, für eine Konversionsbehandlung zu werben, diese anzubieten oder zu vermitteln. Für 
einen Verstoß gegen das gesetzliche Behandlungsverbot sieht das Gesetz ebenso wie für einen 
Verstoß gegen das Werbeverbot Sanktionen vor. So werden Personen, die an einer der zuvor defi-
nierten Personen eine Konversionsbehandlung durchführen, nach § 5 Abs. 1 KonvBehSchG mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe bestraft. Dies gilt nicht für diejenigen, 
die als Fürsorge- oder Erziehungsberechtigte handeln, sofern sie durch die Tat nicht ihre Für-
sorge- oder Erziehungspflicht gröblich verletzen. Ein Verstoß gegen das Werbe- bzw. Angebots-
verbot stellt nach § 6 Abs. 1 KonvBehSchG eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße 
in Höhe von bis zu 30.000 Euro geahndet werden kann (Abs. 2). 

Des Weiteren sieht das Gesetz die Einrichtung eines Telefon- und Online-Beratungsdienstes 
durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) vor (§ 4 KonvBehSchG). Die 
Beratung richtet sich an alle Personen, die von Konversionsbehandlungen betroffen sind oder 
sein können und an ihre Angehörigen sowie an alle, die sich aus beruflichen oder privaten Grün-
den mit sexueller Orientierung und selbstempfundener geschlechtlicher Identität befassen oder 
die dazu beraten. Sie wird mehrsprachig und anonym angeboten. 

3. Rechtslage in ausgewählten europäischen Ländern 

3.1. Albanien 

Albanien war eines der ersten Länder weltweit und das erste europäische Land außerhalb der 
EU, in dem ein Verbot zur Durchführung von Konversionsbehandlungen eingeführt wurde. Im 
Unterschied zu anderen Ländern, in denen ein derartiges Verbot in der Regel gesetzlich fixiert 
wurde, ist die Durchführung von Konversionsbehandlungen in Albanien aufgrund einer entspre-
chenden Entscheidung der albanischen Psychologenkammer4 verboten. Diese wurde am 15. Mai 
2020 veröffentlicht. Die Psychologenkammer verbietet allen Psychologen die Durchführung von 
Konversionstherapien streng; eine Einschränkung auf Minderjährige und/oder besonders schutz-
bedürftige Personen wird nicht vorgenommen. Das Statement enthält keine konkrete Definition 
des Begriffs Konversionstherapie sowie kein Werbeverbot für derartige Therapien. 

 

4 Statement der Psychologenkammer (Order of Psychologists) vom 15. Mai 2020, in albanischer Sprache abrufbar 
unter https://database.ilga.org/api/downloader/download/1/AL%20-%20Statement%20by%20Order%20of%-
20Psychologists%20(2020)%20-%20OR-OFF(sq).pdf. Eine – nicht-offizielle – englische Fassung des Statements, 
ist abrufbar unter https://database.ilga.org/api/downloader/download/1/AL%20-%20Statement%20by%20Or-
der%20of%20Psychologists%20(2020)%20-%20TR(en).pdf.  

https://database.ilga.org/api/downloader/download/1/AL%20-%20Statement%20by%20Order%20of%20Psychologists%20(2020)%20-%20OR-OFF(sq).pdf
https://database.ilga.org/api/downloader/download/1/AL%20-%20Statement%20by%20Order%20of%20Psychologists%20(2020)%20-%20OR-OFF(sq).pdf
https://database.ilga.org/api/downloader/download/1/AL%20-%20Statement%20by%20Order%20of%20Psychologists%20(2020)%20-%20TR(en).pdf
https://database.ilga.org/api/downloader/download/1/AL%20-%20Statement%20by%20Order%20of%20Psychologists%20(2020)%20-%20TR(en).pdf
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Bei einem Verstoß gegen das Behandlungsverbot wird ein berufsrechtliches Disziplinarverfahren 
bei der albanischen Ethikkommission (Ethics Commission of Professional Disciplinary Adjudica-
tion) eröffnet, das berufsrechtliche Folgen haben kann. Zu den möglichen Disziplinarmaßnahmen 
zählen gemäß Art. 38 der Satzung der Psychologenkammer der Republik Albanien5 u. a. Strafzah-
lungen in Höhe von 10.000 Albanischen Lek (ALL) bis zu 100.000 ALL, der zeitweise Entzug des 
Wahlrechts innerhalb der Kammer und Ausschluss aus der Psychologenkammer für einen Zeit-
raum von maximal drei Jahren. Letzteres kommt aufgrund der für eine entsprechende Berufstätig-
keit zwingend vorausgesetzten Mitgliedschaft in der Kammer einem Berufsverbot gleich.  

Die Entscheidung der albanischen Psychologenkammer ist für sämtliche Mitglieder der Kammer 
bindend. Da gemäß Art. 9 der Satzung der Psychologenkammer die Mitgliedschaft in der Kammer 
Voraussetzung für die Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit als Psychologe ist, entfaltet das Ver-
bot zur Durchführung von Konversionsbehandlungen trotz fehlender Gesetzesqualität für sämtli-
che in Albanien tätige Psychologen Bindungswirkung. 

3.2. Frankreich 

Auch in Frankreich ist die Durchführung von Konversionsbehandlungen verboten. Die derzeit 
geltenden rechtlichen Regelungen wurden im Jahr 2022 mit dem Gesetz zum Verbot von Prakti-
ken, die darauf abzielen, die sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität einer Person zu än-
dern (Loi no 2022-92 du 31 janvier 2022 interdisant les pratiques visant à modifier l’orientation 
sexuelle ou l’identité de genre d’une personne6), eingeführt. Anders als in Deutschland handelt 
es sich hierbei um ein Änderungsgesetz, mit dem zum einen neue Straftatbestände im französi-
schen Strafgesetzbuch (Code pénal – CP) und zum anderen berufsrechtliche Regelungen im fran-
zösischen Gesundheitsgesetz eingeführt wurden. 

Art. 225-4-13 CP definiert Konversionsbehandlungen als wiederholte Praktiken, Verhaltenswei-
sen oder Äußerungen, die darauf abzielen, die tatsächliche oder vermeintliche sexuelle Orientie-
rung oder Geschlechtsidentität einer Person zu verändern oder zu unterdrücken. Die Durchfüh-
rung einer Konversionsbehandlung ist strafbar und wird mit einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren 
und einer Geldstrafe in Höhe von 30.000 Euro bestraft. Wird die Behandlung an oder im Beisein 
von Minderjährigen oder an anderen als besonders schützenswert angesehenen Personen durch-
geführt, liegt das Strafmaß bei einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und einer Geldstrafe in Höhe 
von 45.000 Euro. Zu letzteren zählen u. a. Personen, die aufgrund ihres Alters, Gesundheitszu-
stands bzw. ihrer Erkrankungen und Gebrechen, einer körperlichen oder geistigen Schwäche, be-
stehender Schwangerschaft oder unsicherer wirtschaftlicher oder sozialer Lage besonders verletz-
lich oder aber abhängig von anderen Personen sind. Maßnahmen im Zuge einer Auseinanderset-
zung mit der Geschlechtsidentität und einer in Betracht gezogenen Geschlechtsangleichung gel-
ten auch im französischen Strafrecht nicht als Konversionsbehandlung. Sofern Personen, die die 

 

5 Statute of the Order of the Psychologists of the Republic of Albania, 30. Juni 2017, in englischer Sprache abruf-
bar unter https://www.urdhriipsikologut.al/wp-content/uploads/2023/09/Statute-of-The-Order-of-Psychologist-
in-Albania.pdf. 

6 LOI no 2022-92 du 31 janvier 2022 interdisant les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité 
de genre d’une personne, in französischer Sprache abrufbar unter https://database.ilga.org/api/down-
loader/download/1/FR%20-%20LEG%20-%20Law%202022%2092%20CTs%20(2022)%20-%20OR-
OFF(fr).pdf.  

https://www.urdhriipsikologut.al/wp-content/uploads/2023/09/Statute-of-The-Order-of-Psychologist-in-Albania.pdf
https://www.urdhriipsikologut.al/wp-content/uploads/2023/09/Statute-of-The-Order-of-Psychologist-in-Albania.pdf
https://database.ilga.org/api/downloader/download/1/FR%20-%20LEG%20-%20Law%202022%2092%20CTs%20(2022)%20-%20OR-OFF(fr).pdf
https://database.ilga.org/api/downloader/download/1/FR%20-%20LEG%20-%20Law%202022%2092%20CTs%20(2022)%20-%20OR-OFF(fr).pdf
https://database.ilga.org/api/downloader/download/1/FR%20-%20LEG%20-%20Law%202022%2092%20CTs%20(2022)%20-%20OR-OFF(fr).pdf
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elterliche Sorge für den behandelten Minderjährigen innehaben, gegen das Verbot zur Durchfüh-
rung von Konversionstherapien verstoßen, entscheidet nach Art. 225-4-13 Abs. 1 Satz 4 CP das 
Gericht über den vollständigen oder teilweisen Entzug der elterlichen Sorge. Anders als in ande-
ren Ländern ist diese Sanktionsmöglichkeit somit konkret im französischen Strafrecht fixiert.  

Im Gesetz der öffentlichen Gesundheit (Code de la Santé Publique7) wurde mit Art. L. 4163-11 
eine entsprechende Regelung im französischen Recht verankert. Danach ist die Durchführung 
von Beratungen oder die Verschreibung von Behandlungen unter der Behauptung, die tatsächli-
che oder vermeintliche sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität einer Person ändern oder 
unterdrücken zu können, strafbar; das gesetzlich fixierte Strafmaß entspricht dabei den bereits im 
CP verankerten Sanktionen. Darüber hinaus können Ärzte, die gegen dieses Verbot verstoßen, für 
einen Zeitraum von maximal zehn Jahren von der Ausübung des Arztberufs ausgeschlossen wer-
den. Im Gegensatz zu den rechtlichen Regelungen in anderen Ländern hat ein Verstoß gegen das 
Verbot, Konversionsbehandlungen durchzuführen, damit in Frankreich auch berufsrechtliche 
Auswirkungen. Ein Werbeverbot für Konversionsbehandlungen ist hingegen in Frankreich nicht 
gesetzlich fixiert.  

3.3. Malta 

In Malta wurde bereits im Jahr 2016 die Durchführung von Konversionstherapien gesetzlich ver-
boten. Malta war damit das erste europäische Land und eines der ersten Länder weltweit, in dem 
ein entsprechendes nationales Verbot erlassen wurde. Die Rechtsgrundlage für das Behandlungs-
verbot bildet das Gesetz zur Affirmation der sexuellen Orientierung, Geschlechteridentität und 
Geschlechtsausdrucks (Affirmation of Sexual Orientation, Gender Identity and Gender Expres-
sion Act)8. Das Gesetz definiert jede Behandlung, Praktik oder nachhaltige Anstrengung mit dem 
Ziel, die sexuelle Orientierung, Geschlechteridentität oder Geschlechtsausdruck einer Person zu 
unterdrücken oder zu eliminieren, als Konversionsbehandlung (§ 1). Dienstleistungen, Interven-
tionen oder Behandlungen, die der freien Erkundung und freien Entwicklung der persönlichen 
Identität und der Geschlechteridentität dienen, fallen hingegen ebenso wie Behandlungen menta-
ler Störungen nicht unter diesen Begriff. 

Nach § 3 des Gesetzes ist es für jedermann – unabhängig vom ausgeübten Beruf – untersagt, Kon-
versionstherapien an verletzlichen Personen durchzuführen. Hierzu zählen Personen im Alter 
von unter 16 Jahren, Personen mit einer mentalen Störung sowie Personen, die vom Gericht als 
besonders gefährdet eingestuft werden. Diese Einschätzung erfolgt u. a. auf der Grundlage des Al-
ters, der Reife, des Gesundheitszustands, dem Vorliegen einer geistigen Behinderung und ver-
schiedenen psychologischen und emotionalen Faktoren. Darüber hinaus ist die Durchführung 
von unfreiwillig stattfindenden oder erzwungenen Konversionsbehandlungen rechtswidrig; auch 
dies gilt für alle behandelnden Personen unabhängig vom ausgeübten Beruf und für die Behand-
lung aller Personen ohne Einschränkung auf besonders Verletzliche. Des Weiteren verbietet das 

 

7 Code de la Santé Publique, in französischer Sprache abrufbar unter https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte-
_lc/LEGITEXT000006072665/.  

8 AFFIRMATION OF SEXUAL ORIENTATION, GENDER IDENTITY AND GENDEREXPRESSION ACT, Gesetz 
vom 9. Dezember 2016, geändert durch das Gesetz XIII von 2023, in englischer Sprache abrufbar unter 
https://legislation.mt/eli/cap/567/eng/pdf. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006072665/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006072665/
https://legislation.mt/eli/cap/567/eng/pdf


 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 9 - 3000 - 079/23 

Seite 8 

Gesetz die Werbung für entsprechende Behandlungen, wobei das Gesetz seit einer Änderung im 
April 2023 den Begriff der Werbung weiter fasst als bisher.9 

Neben diesen für alle geltenden Regelungen, sieht das maltesische Gesetz weitere Regelungen 
speziell für Personen vor, die in ihrem beruflichen Kontext andere behandeln. Für diese ist so-
wohl das Angebot als auch die Durchführung von Konversionspraktiken rechtlich nicht erlaubt, 
unabhängig von einer erhaltenen (finanziellen) Kompensation. Auch das Aussprechen einer 
Empfehlung zur Durchführung einer derartigen Therapie bzw. Behandlung ist für diesen Perso-
nenkreis verboten. Zum erfassten Personenkreis gehören nach Maßgabe von § 2 alle Personen, 
die über eine offizielle Qualifikation bzw. eine Zulassung verfügen, um als Berater, Erzieher, Fa-
milientherapeut, Allgemeinarzt, Krankenschwester, Pathologe, Psychiater, Psychologe, Psycho-
therapeut, Sozialarbeiter oder Jugendarbeiter tätig zu sein. 

Personen, die gegen das allgemein geltende Behandlungsverbot verstoßen, werden nach 
§ 4 Abs. 1 des Gesetzes mit einer Geldstrafe in Höhe von mindestens 1.000 Euro und maximal 
5.000 Euro belegt und/oder mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem bis maximal fünf Mo-
naten bestraft. Dabei soll für die Behandlung einer verletzlichen Person ein höheres Strafmaß an-
gesetzt werden10. Erfolgt die Behandlung im beruflichen Kontext soll eine Geldstrafe in Höhe von 
mindestens 2.000 Euro und maximal 10.000 Euro und/oder eine Freiheitsstrafe von mindestens 
drei Monaten bis maximal einem Jahr verhängt werden.  

Im Gegensatz zur deutschen Regelung unterscheidet das maltesische Gesetz sowohl im Hinblick 
auf das Behandlungsverbot als auch hinsichtlich der mit einem Verstoß gegen das Verbot verbun-
denen Sanktionen zwischen professionell und nicht professionell Behandelnde. Auch fallen die 
Regelungen und die Sanktionen unterschiedlich aus, abhängig davon, zu welchem Personenkreis 
die behandelte Person gehört.  

3.4. Spanien 

In Spanien wurde am 28. Februar 2023 das Gesetz 4/2023 für die reale und wirksame Gleichstel-
lung von Transpersonen und für die Garantie von Rechten für LGBTQ-Personen (Ley 4/2023 para 
la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas 
LGTBI11) verabschiedet. Neben einer Vielzahl weiterer Regelungen zur Gleichstellung von Trans- 
und LGBTQ-Personen, insbesondere zur Selbstbestimmung von Transpersonen, enthält das Ge-
setz auch ein Verbot von Konversionsbehandlungen. Nach Art. 17 des Gesetzes sind sämtliche 
Methoden, Programme und Therapien der Aversion, Konversion und Gegenkonditionierung, die 
dazu dienen, die sexuelle Orientierung oder Identität oder den Geschlechtsausdruck einer Person 

 

9 Vgl. zur geplanten Änderung z. B. Times Malta (Hrsg.), Law banning gay conversion therapy to be strengthened, 
12. Januar 2023, abrufbar unter https://timesofmalta.com/articles/view/law-banning-gay-conversion-therapy-
strengthened.1006708.  

10 Das maltesische Gesetz spricht von einer Erhöhung des Strafmaßes „increased by one or two degrees“. Es liegen 
keine Informationen über das genaue Ausmaß der Erhöhung vor. 

11 Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los de-
rechos de las personas LGTBI, BOE I, S. 30452, in spanischer Sprache abrufbar unter https://database.ilga.org/-
api/downloader/download/1/ES%20-%20LEG%20-%20Trans%20and%20LGBTI%20 Law%20(2023)%20-%20 
OR-OFF%20(es).pdf.  

https://timesofmalta.com/articles/view/law-banning-gay-conversion-therapy-strengthened.1006708
https://timesofmalta.com/articles/view/law-banning-gay-conversion-therapy-strengthened.1006708
https://database.ilga.org/api/downloader/download/1/ES%20-%20LEG%20-%20Trans%20and%20LGBTI%20%20Law%20(2023)%20-%20%20OR-OFF%20(es).pdf
https://database.ilga.org/api/downloader/download/1/ES%20-%20LEG%20-%20Trans%20and%20LGBTI%20%20Law%20(2023)%20-%20%20OR-OFF%20(es).pdf
https://database.ilga.org/api/downloader/download/1/ES%20-%20LEG%20-%20Trans%20and%20LGBTI%20%20Law%20(2023)%20-%20%20OR-OFF%20(es).pdf
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zu verändern, in Spanien verboten. Dies gilt auch bei vorliegender Zustimmung durch die behan-
delte Person oder deren gesetzlichen Vertreter.  

Ein Verstoß gegen dieses Behandlungsverbot stellt nach Art. 79 Abs. 4 des Gesetzes einen sehr 
schweren Verwaltungsverstoß dar. Diese werden nach Art. 80 Abs. 3 des Gesetzes mit einer Geld-
strafe in Höhe von mindestens 10.001 bis maximal 150.000 Euro sanktioniert. Darüber hinaus 
können – abhängig von den Umständen des Verstoßes – weitere Sanktionen verhängt werden. 
Hierzu zählt einerseits die Aberkennung gewährter finanzieller Mittel, wie Subventionen oder 
öffentliche Beihilfen. Andererseits kann ein Verstoß gegen das Behandlungsverbot berufsrechtli-
che Konsequenzen, wie die Einstellung der ausgeübten wirtschaftlichen oder beruflichen Tätig-
keit für maximal drei Jahre, oder die Schließung der Einrichtung, in der die Behandlung statt-
fand, zur Folge haben. Letzteres gilt nur, wenn die Person, die gegen das Verbot verstoßen hat, 
auch für den Betrieb der Einrichtung verantwortlich ist. Außerdem sind Personen und Organisa-
tionen, die LGBTQ-Personen diskriminieren, nach Art. 82 des Gesetzes von jeder staatlichen Fi-
nanzierung ausgeschlossen. Da Konversionsbehandlungen unter den Begriff der Diskriminierung 
fallen, gilt dieser Ausschluss auch für Personen und Organisationen, die derartige Behandlungen 
anbieten oder durchführen.  

Nach der spanischen Regelung zum Verbot von Konversionstherapien sind somit bei einem Ver-
stoß gegen das Verbot höhere Geldstrafen als in Deutschland möglich. Auch finden sich im deut-
schen Gesetz zum Verbot von Konversionsbehandlungen keine Regelungen hinsichtlich der 
Streichung öffentlicher Finanzmittel bei einer Verletzung des Behandlungsverbots.  

4. Rechtslage in ausgewählten nicht europäischen Ländern 

4.1. Argentinien 

In Argentinien gibt es derzeit keine explizite gesetzliche Regelung, die eine Durchführung von 
Konversionsbehandlungen verbietet. Es existieren jedoch rechtliche Vorgaben, die ein indirektes 
Verbot darstellen. Grundlage hierfür ist Art. 3 des Gesetzes zum Schutz der psychischen Gesund-
heit (Derecho a la Protección de la Salud Mental12), der Grundsätze im Hinblick auf die Feststel-
lung der mentalen Gesundheit festlegt. Hierzu gehört auch die Festlegung bestimmter Sachver-
halte, die nicht ausschließliche Grundlage für die Diagnose einer mentalen Störung sein dürfen. 
Neben anderen Faktoren wird an dieser Stelle explizit auf die sexuelle Wahl oder Identität abge-
stellt. Somit darf diese nicht die alleinige Grundlage für eine Diagnose im Bereich der mentalen 
Gesundheit bilden. Die Einführung dieser Regelung wird als Mittel gewertet, mit dessen Hilfe 
Angehörige der Gesundheitsberufe, insbesondere Psychiater, daran gehindert werden, sich an 
Maßnahmen zur Änderung der sexuellen Ausrichtung zu beteiligen.13 

 

12 Ley 26.657 Derecho a la Protección de la Salud Mental, verkündet am 2. Dezember 2010, in spanischer Sprache 
abrufbar unter https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/175977/norma.htm.  

13  Vgl. hierzu ILGA (Hrsg.), Legal Frameworks | Regulation of so-called “conversion therapies”, Eintrag zu Argen-
tinien, in englischer Sprache abrufbar unter https://database.ilga.org/conversion-therapies-lgbti. 

https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/175977/norma.htm
https://database.ilga.org/conversion-therapies-lgbti
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Im Rahmen einer Gesetzesinitiative aus dem Jahr 202214 wird die Einführung eines gesetzlichen 
Behandlungsverbots gefordert. Vorgeschlagen wird hierfür die Einführung eines Art. 130 bis in 
das argentinische Strafgesetzbuch (Código Penal). Der Gesetzesvorschlag sieht bei einem Verstoß 
gegen das angestrebte Behandlungsverbot eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zwei Jah-
ren sowie eine Geldstrafe in Höhe von bis zu 500.000 Argentinischen Pesos (ARS) vor.  

4.2. Brasilien 

Brasilien war das erste Land weltweit, in dem es eine rechtliche Regelung zum Verbot von Kon-
versionstherapien gab. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um eine gesetzliche Regelung, son-
dern um eine Resolution der brasilianischen Psychologenkammer (Conselho Federal de Psicolo-
gia – CFP). Die CFP veröffentlichte im März 1999 eine Resolution zu den Handlungsstandards für 
Psychologen im Hinblick auf die sexuelle Orientierung (Resolution Nr. 1/9915), die verschiedene 
Vorgaben an Psychologen hinsichtlich ihrer Handlungen gegenüber Homosexuellen formulierte. 
Zum einen wurden die Psychologen verpflichtet, auf den Abbau von Vorurteilen, Diskriminie-
rung und Stigmatisierung von Homosexuellen hinzuwirken (Art. 2). Zum anderen wurde ihnen 
untersagt, Handlungen vorzunehmen, die die Pathologisierung von Homosexualität unterstützen 
oder Zwangsmaßnahmen vorzunehmen, die Homosexuelle zu unaufgeforderten Behandlungen 
verleiten sollen (Art. 3). Ihnen ist des Weiteren die Zusammenarbeit mit Dienstleistern oder Ver-
anstaltungen untersagt, die die Behandlung und Heilung von Homosexualität vorschlagen. Auch 
dürfen sie sich in keiner Form öffentlich dahingehend äußern, dass es sich bei Homosexualität 
um eine psychologische Störung handele. Die Resolution unterscheidet nicht zwischen verschie-
denen Personengruppen, mit der Folge, dass die Durchführung von Konversionsbehandlungen 
unabhängig vom Alter oder einer besonderen Schutzbedürftigkeit verboten ist. Die Resolution 
entfaltet für die in Brasilien tätigen Psychologen Bindungswirkung; ein Verstoß gegen die Vorga-
ben kann berufsrechtliche Folgen haben. Grundlage hierfür ist der Ethikkodex16 der CFP, der ver-
schiedene Sanktionen bis hin zum Entzug der Berufserlaubnis vorsieht (Art. 21).17 

Für Personen, die in anderen Bereichen des Gesundheitswesens tätig sind und entsprechende 
Therapien anbieten, gilt die Resolution hingegen nicht. Diese werden somit ebenso wie andere 
Personen, die Konversionsbehandlungen anbieten, nicht von diesem Verbot erfasst. Auch gilt die 
Resolution ausschließlich im Hinblick auf Homosexualität; die Bereiche der Geschlechtsidentität 
sowie des Geschlechtsausdrucks werden jedoch nicht erfasst. Diese Regelungslücke wurde im 
Jahr 2018 durch eine weitere Resolution der CFP geschlossen. Nach Art. 8 der Resolution 

 

14 Vgl. hierzu https://database.ilga.org/api/downloader/download/1/AR%20-%20LEG%20-%20Proyecto%20de%-
20Ley %201291-D-2022%20(2022)%20-%20OR-OFF(es).pdf  

15 CFP Resolution No. 1/99 vom 22. März 1999, in portugiesischer Sprache abrufbar unter https://atosoficiais-com-
br.translate.goog/lei/normas-de-atua%C3%A7%C3%A3o-para-os-psicologos-em-relacao-a-questao-da-ori-
enta%C3%A7%C3%A3o-sexual-cfp?origin=instituicao&_x_tr_sl=pt&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=pt. 

16 CFP Resolution Nr. 10/2005, in portugiesischer Sprache abrufbar unter https://atosoficiais-com-br.trans-
late.goog/lei/codigo-de-etica-cfp?origin=instituicao&_x_tr_sl=pt&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=pt  

17 Eine ausführliche Darstellung der historischen Entwicklung dieser Norm bzw. verschiedener Versuche, diese 
abzuschaffen bzw. deren Abschaffung zu verhindern, findet sich bei ILGA (Hrsg.), Legal Frameworks Regulation 
of so-called “conversion therapies”, Eintrag zu Brasilien, in englischer Sprache abrufbar unter https://data-
base.ilga.org/conversion-therapies-lgbti 

https://database.ilga.org/api/downloader/download/1/AR%20-%20LEG%20-%20Proyecto%20de%20Ley%20%201291-D-2022%20(2022)%20-%20OR-OFF(es).pdf
https://database.ilga.org/api/downloader/download/1/AR%20-%20LEG%20-%20Proyecto%20de%20Ley%20%201291-D-2022%20(2022)%20-%20OR-OFF(es).pdf
https://atosoficiais-com-br.translate.goog/lei/normas-de-atua%C3%A7%C3%A3o-para-os-psicologos-em-relacao-a-questao-da-orienta%C3%A7%C3%A3o-sexual-cfp?origin=instituicao&_x_tr_sl=pt&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=pt
https://atosoficiais-com-br.translate.goog/lei/normas-de-atua%C3%A7%C3%A3o-para-os-psicologos-em-relacao-a-questao-da-orienta%C3%A7%C3%A3o-sexual-cfp?origin=instituicao&_x_tr_sl=pt&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=pt
https://atosoficiais-com-br.translate.goog/lei/normas-de-atua%C3%A7%C3%A3o-para-os-psicologos-em-relacao-a-questao-da-orienta%C3%A7%C3%A3o-sexual-cfp?origin=instituicao&_x_tr_sl=pt&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=pt
https://atosoficiais-com-br.translate.goog/lei/codigo-de-etica-cfp?origin=instituicao&_x_tr_sl=pt&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=pt
https://atosoficiais-com-br.translate.goog/lei/codigo-de-etica-cfp?origin=instituicao&_x_tr_sl=pt&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=pt
https://database.ilga.org/conversion-therapies-lgbti
https://database.ilga.org/conversion-therapies-lgbti
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No. 1/1818 ist es Psychologen in ihrer beruflichen Praxis nunmehr untersagt, aus einer pathologi-
sierenden Perspektive heraus Konversions-, Reversions-, Neuanpassungs- oder Neuorientierungs-
therapien vorzuschlagen oder durchzuführen. Dies gilt sowohl für private, öffentliche, institutio-
nelle oder kommunale Ereignisse oder Dienstleistungen; darüber hinaus werden auch Promo- 
tionsmaßnahmen von diesem Verbot erfasst. Da auch diese Regelung im Rahmen einer Resolu-
tion des CFP erlassen wurde, gelten hierfür dieselben Einschränkungen hinsichtlich des Wir-
kungskreises, so dass auch davon ausschließlich in Brasilien tätige Psychologen erfasst sind.  

Auch wenn es keine direkte gesetzliche Regelung zum Verbot von Konversionsbehandlungen in 
Brasilien gibt, kann das Angebot oder die Durchführung von Konversionsbehandlungen nach 
dem brasilianischen Strafgesetzbuch bestraft werden. So fällt diese nach Ansicht der permanen-
ten brasilianischen Mission bei den Vereinten Nationen unter den Straftatbestand des Betrugs, da 
Heilung für einen Zustand angeboten werde, der nach dem Stand der medizinischen Wissen-
schaft keine Krankheit darstelle.19 

4.3. Chile 

Auch in Chile gibt es rechtliche Regelungen hinsichtlich eines Verbots von Konversionsthera-
pien. Auf Gesetzesebene existiert jedoch ebenso wie in Argentinien kein direktes Behandlungs-
verbot. Vielmehr ergibt sich auch in Chile ein Verbot zur Durchführung von Konversionsthera-
pien indirekt aus den gesetzlichen Regelungen zur Einschätzung des psychischen Gesundheits-
zustands. So trat im Mai 2021 das Gesetz über die Anerkennung und den Schutz der Rechte von 
Menschen in der psychiatrischen Versorgung (Ley 21331 del Reconocimiento y Protección de los 
Derechos da las Personas en la Atención de Salud Mental20). Nach Art. 7 des Gesetzes darf sich 
die Diagnose über den psychischen Gesundheitszustand einer Person nicht auf Kriterien stützen, 
die sich allein auf die sexuelle Identität oder Orientierung der Person beziehen. Verstöße gegen 
diesen Grundsatz können nach Art. 28 des Gesetzes geltend gemacht werden. Dieser verweist auf 
das entsprechende Verfahren, das im Gesetz über die Rechte und Pflichten von Personen in Be-
zug auf Maßnahmen im Zusammenhang mit ihrer Gesundheitsversorgung (Ley 20584 Regula los 

 

18 CFP Resolution No. 1/18 vom 29. Januar 2018, in portugiesischer Sprache abrufbar unter https://data-
base.ilga.org/api/downloader/download/1/BR%20-%20EXE%20-%20Resolution%201%202018%20(2018)%20-
%20OR-OFF(pt).pdf. https://atosoficiais-com-br.translate.goog/lei/codigo-de-etica-cfp?origin=instituicao&_ 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.oh-
chr.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FDocuments%2FIssues%2FSexualOrientation%2FIESOGI%2FSta-
tes%2FBrazil.docxx_tr_sl=pt&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=pt.  

19 Permanent Mission of Brazil to the United Nations Office and other International Organizations in Geneva, 
reply from the Federative Republic of Brazil to the letter of the Independent expert on protection against vio-
lence and discrimination based on sexual orientation and gender identity, dated 21 November 2019, 29. Januar 
2020, in englischer Sprache abrufbar unter https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2-
F%2Fwww.ohchr.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FDocuments%2FIssues%2FSexualOrientation%2FIE-
SOGI%2FStates%2FBrazil.docx . 

20 Ley 21331 del Reconocimiento y Protección de los Derechos da las Personas en la Atención de Salud Mental, 
verkündet am 11. Mai 2021, in spanischer Sprache abrufbar unter  
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1159383.  

https://database.ilga.org/api/downloader/download/1/BR%20-%20EXE%20-%20Resolution%201%202018%20(2018)%20-%20OR-OFF(pt).pdf
https://database.ilga.org/api/downloader/download/1/BR%20-%20EXE%20-%20Resolution%201%202018%20(2018)%20-%20OR-OFF(pt).pdf
https://database.ilga.org/api/downloader/download/1/BR%20-%20EXE%20-%20Resolution%201%202018%20(2018)%20-%20OR-OFF(pt).pdf
https://atosoficiais-com-br.translate.goog/lei/codigo-de-etica-cfp?origin=instituicao&_x_tr_sl=pt&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=pt
https://atosoficiais-com-br.translate.goog/lei/codigo-de-etica-cfp?origin=instituicao&_x_tr_sl=pt&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=pt
https://atosoficiais-com-br.translate.goog/lei/codigo-de-etica-cfp?origin=instituicao&_x_tr_sl=pt&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=pt
https://atosoficiais-com-br.translate.goog/lei/codigo-de-etica-cfp?origin=instituicao&_x_tr_sl=pt&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=pt
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/SexualOrientation/IESOGI/States/Brazil.docx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/SexualOrientation/IESOGI/States/Brazil.docx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/SexualOrientation/IESOGI/States/Brazil.docx
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1159383
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Derechos y Deberes que tienen las Personas en Relación con Acciones vinculadas a su Atención 
en Salud21) geregelt ist.  

Auch wenn dieses Gesetz kein direktes Behandlungsverbot beinhaltet, existiert in Chile mittler-
weile eine rechtliche Regelung, die konkret die Durchführung von Konversionstherapien verbie-
tet. So veröffentlichte das chilenische Gesundheitsministerium im März 2023 ein Rundschreiben 
zum Schutz der Menschenrechte im Zusammenhang mit ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Ge-
schlechtsidentität und ihres Geschlechtsausdrucks in der psychischen Gesundheitsfürsorge (Cir-
cular B2/No. 0622). Demzufolge stellen Konversionstherapien keine zulässigen Behandlungsme-
thoden dar; weder in öffentlichen noch in privaten Gesundheitseinrichtungen. Deren Anwen-
dung wird dem im Gesundheitsbereich tätigen Personal ausdrücklich untersagt.  

Unabhängig davon wurde im August 2023 ein Gesetzentwurf23, der die Einführung eines gesetzli-
chen Verbots zur Durchführung von Konversionstherapien bei Minderjährigen vorsieht, von der 
chilenischen Menschenrechtskommission zur weiteren Beratung an den Nationalkongress ver-
wiesen.24  

Gesetzliche Regelungen im Hinblick auf ein Werbeverbot existieren in Chile nicht. Es liegen 
keine Informationen darüber vor, ob die Einführung eines entsprechenden Verbots im Rahmen 
der geplanten gesetzlichen Regelungen vorgesehen ist. 

4.4. Ecuador 

Auch in Ecuador ist die Durchführung von Konversionsbehandlungen gesetzlich verboten. Hier-
für gibt es jedoch kein separates Gesetz. Die entsprechenden Regelungen sind vielmehr wie auch 
in einigen anderen Ländern Teil des Strafgesetzbuchs, das bereits im Jahr 2014 entsprechend ge-
ändert wurde. Damit war Ecuador weltweit eines der ersten Länder mit einem gesetzlichen Be-

 

21 Ley 20584 Regula los Derechos y Deberes que tienen las Personas en Relación con Acciones vinculadas a su 
Atención en Salud, verkündet am 13. April 2012, in spanischer Sprache abrufbar unter 
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1039348.  

22 Circular B2/No. 06 sobfre la Protección de Derechos da las Personas en Relación con la Orientación sexual, 
Identidad y Expresión de Género en la Atención y Cuidados de Salud Mental vom 10. März 2023, in spanischer 
Sprache abrufbar unter https://www.etsex.cl/wp-content/uploads/2023/06/Chile.-Ministerio-de-Salud.-2023.-
Circular-B2-N6.-Sobre-la-proteccion-de-Derechos-en-relacion-con-la-OSIEG-en-salud-mental.pdf.  

23 Proyecto de Ley:Modifica la ley N° 20.066, que Establece ley de violencia intrafamiliar, y la ley N° 20.609, que 
Establece medidas contra la discriminación, para sancionar los actos ejecutados en el ámbito familiar o educaci-
onal destinados a modificar la orientación sexual y la identidad o expresión de género de los niños, niñas y ado-
lescentes, Informationen zum Verfahren in spanischer Sprache abrufbar unter  
https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=13191&prmBoletin=12660-18. 

24 Vgl. hierzu ILGA (Hrsg.), Legal Frameworks Regulation of so-called “conversion therapies”, Eintrag zu Chile, in 
englischer Sprache abrufbar unter https://database.ilga.org/conversion-therapies-lgbti sowie Cámara de Dipu-
tadas y Diputados (Hrsg.), Continúa votación de proyecto que establece medidas contra la discriminación,  
12. Oktober 2023, in spanischer Sprache abrufbar unter https://www.camara.cl/cms/destacado/2023/10/12/con-
tinua-votacion-de-proyecto-que-establece-medidas-contra-la-discriminacion/.  

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1039348
https://www.etsex.cl/wp-content/uploads/2023/06/Chile.-Ministerio-de-Salud.-2023.-Circular-B2-N6.-Sobre-la-proteccion-de-Derechos-en-relacion-con-la-OSIEG-en-salud-mental.pdf
https://www.etsex.cl/wp-content/uploads/2023/06/Chile.-Ministerio-de-Salud.-2023.-Circular-B2-N6.-Sobre-la-proteccion-de-Derechos-en-relacion-con-la-OSIEG-en-salud-mental.pdf
https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=13191&prmBoletin=12660-18
https://database.ilga.org/conversion-therapies-lgbti
https://www.camara.cl/cms/destacado/2023/10/12/continua-votacion-de-proyecto-que-establece-medidas-contra-la-discriminacion/
https://www.camara.cl/cms/destacado/2023/10/12/continua-votacion-de-proyecto-que-establece-medidas-contra-la-discriminacion/
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handlungsverbot. Dieses fällt in den Regelungsbereich von Art. 151 des ecuadorianischen Straf-
gesetzbuchs (Código Orgánico Integral Penal – COIP25), der den Straftatbestand der Folter regelt. 
Danach wird die Durchführung oder Anordnung von Folter grundsätzlich mit einer Freiheits-
strafe von sieben bis zehn Jahren bestraft. Unter den Begriff Folter fallen dabei Maßnahmen, die 
sowohl körperlich als auch psychisch schwere Schmerzen oder Leid verursachen sowie Metho-
den, die die Persönlichkeit beeinträchtigen oder die physische oder mentale Fähigkeit reduzie-
ren, auch wenn sie keine physischen oder psychischen Schmerzen verursachen. Die Vorschrift 
definiert darüber hinaus bestimmte Fälle, in denen die Anwendung oder Anordnung von Folter 
mit einer Freiheitsstrafe von 10 bis 13 Jahren bestraft wird. Hierunter fällt nach Art. 151 Nr. 3 
COIP Folter, die mit der Absicht erfolgt, die Geschlechtsidentität oder sexuelle Orientierung der 
gefolterten Person zu ändern. Eine Beschränkung auf bestimmte Personengruppen, z. B. Minder-
jährige, wird im COIP nicht vorgenommen. Insofern ist auch die Durchführung einer Konversi-
onsbehandlung bei volljährigen Personen vom Verbot erfasst, sofern der Straftatbestand der Fol-
ter erfüllt ist. Art. 151 COIP enthält darüber hinaus eine spezielle Regelung, die sich auf Beamte 
bezieht. Sofern diese die Kompetenzen haben, die Durchführung von Folter zu verhindern und 
dies nicht tun, werden sie mit einer Freiheitsstrafe von fünf bis sieben Jahren bestraft.  

Da eine Sanktionierung nur im Rahmen des Straftatbestands der Folter möglich ist, wird der tat-
sächliche Anwendungsbereich der Regelungen als sehr eng angesehen. Die Erfüllung des Straftat-
bestands der Folter stelle eine gewisse Schwelle dar, die nicht bei allen durchgeführten Konversi-
onsbehandlungen erreicht werde. Insofern würden zahlreiche Fälle nicht vom bestehenden ge-
setzlichen Verbot erfasst.26  

Neben den dargestellten Regelungen aus dem ecuadorianischen Strafgesetzbuch besteht bereits 
seit dem Jahr 2012 ein Verbot zur Durchführung von Konversionsbehandlungen in Rehabilitati-
onseinrichtungen zur Behandlung von Personen, die von psychoaktiven Substanzen abhängig 
sind. Eine entsprechende Regelung findet sich in Art. 20 Buchstabe a des ministeriellen Erlasses 
Nr. 767 des ecuadorianischen Gesundheitsministeriums (Acuerdo Ministerial27). Demzufolge 
sind das Angebot, die Durchführung und Empfehlung von Behandlungen oder Therapien, die ge-
gen die Menschenrechte verstoßen, verboten. Hierzu zählen u. a. Maßnahmen, die sich auf die 
sexuelle Orientierung der behandelten suchtkranken Person beziehen, wie z. B. die „De-Homo-
sexualisierung“.  

Nationale gesetzliche Regelungen zu einem Werbeverbot hinsichtlich Konversionstherapien exis-
tieren in Ecuador – soweit erkennbar – nicht. 

 

25 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, COIP, vom 10. Februar 2014, zuletzt geändert am 14. Februar 2018, in 
spanischer Sprache abrufbar unter https://database.ilga.org/api/downloader/download/1/EC%20-%20LEG%20-
%20Comprehensive%20Organic%20Penal%20Code%20of%20Ecuador%20(2014)%20-%20OR-OFF(es).pdf.  

26 Vgl. hierzu ILGA (Hrsg.), Legal Frameworks Regulation of so-called “conversion therapies”, Eintrag zu Ecuador, 
in englischer Sprache abrufbar unter https://database.ilga.org/conversion-therapies-lgbti. 

27 ACUERDO MINISTERIAL No. 00000767 CARINA VANCE MAFLA – MINISTRA DE SALUD PÚBLICA EN-
CARGADA, in spanischer Sprache abrufbar unter https://database.ilga.org/api/downloader/down-
load/1/EC%20-%20EXE%20-%20Ministerial%20Order%20No.%20767%20(2012)%20-%20OR-OFF(es).pdf.  

https://database.ilga.org/api/downloader/download/1/EC%20-%20LEG%20-%20Comprehensive%20Organic%20Penal%20Code%20of%20Ecuador%20(2014)%20-%20OR-OFF(es).pdf
https://database.ilga.org/api/downloader/download/1/EC%20-%20LEG%20-%20Comprehensive%20Organic%20Penal%20Code%20of%20Ecuador%20(2014)%20-%20OR-OFF(es).pdf
https://database.ilga.org/conversion-therapies-lgbti
https://database.ilga.org/api/downloader/download/1/EC%20-%20EXE%20-%20Ministerial%20Order%20No.%20767%20(2012)%20-%20OR-OFF(es).pdf
https://database.ilga.org/api/downloader/download/1/EC%20-%20EXE%20-%20Ministerial%20Order%20No.%20767%20(2012)%20-%20OR-OFF(es).pdf
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4.5. Kanada 

Anfang Dezember 2021 hat das kanadische Parlament – nachdem zuvor die Einführung wieder-
holt gescheitert war – für ein Verbot von Konversionstherapien gestimmt.28 Das Gesetz zur Ände-
rung des Strafgesetzbuches (Konversionstherapien) (Act to amend the Criminal Code (conversion 
therapy))29 trat am 7. Januar 2022 in Kraft. Kernstück des Gesetzes war die Einführung neuer 
Straftatbestände im kanadischen Strafgesetzbuch. Außerdem sah es darüber hinaus verschiedene 
Änderungen bereits bestehender gesetzlicher Regelungen vor, die für die Umsetzung des Behand-
lungsverbots notwendig sind. Das Verbot zur Durchführung von Konversionstherapien ist in den 
durch das Gesetz neu eingeführten §§ 320.101 bis 320.10430 des kanadischen Strafgesetzbuchs 
(Criminal Code – CC) geregelt.  

Unter den Begriff Konversionstherapien fallen nach § 320.101 CC Praktiken, Behandlungen oder 
Dienstleistungen, die darauf abzielen, die sexuelle Orientierung einer Person in heterosexuell, 
die Geschlechtsidentität einer Person in cisgender oder den Ausdruck der Geschlechtsidentität 
einer Person so zu ändern, dass diese dem Geschlecht entspricht, welches der Person bei der Ge-
burt zugeordnet wurde. Darüber hinaus definiert das Gesetz Praktiken, Behandlungen oder 
Dienstleistungen mit dem Ziel, nicht-heterosexuelle Anziehung oder sexuelles Verhalten zu un-
terdrücken oder zu reduzieren, die Nicht-Cisgender-Geschlechtsidentität einer Person zu unter-
drücken, oder den Ausdruck der Geschlechtsidentität einer Person, die nicht dem Geschlecht 
entspricht, welches der Person bei der Geburt zugewiesen wurde, zu unterdrücken oder zu redu-
zieren als Konversionstherapien. Praktiken, Behandlungen oder Dienstleistungen, die sich auf 
die Erforschung oder Entwicklung der persönlichen Geschlechtsidentität beziehen und nicht auf 
der Annahme beruhen, dass eine bestimmte sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität oder ein 
bestimmter Geschlechtsausdruck vorzugswürdig sind, fallen hingegen explizit nicht unter den 
Begriff der Konversionstherapien. Ausgenommen von einem Behandlungsverbot sind somit u. a. 
Praktiken, Behandlungen oder Dienstleistungen, die sich auf die Geschlechtsangleichung einer 
Person beziehen. 

Die Durchführung der als Konversionstherapien definierten Praktiken, Behandlungen und 
Dienstleistungen stellt seit der Änderung des kanadischen Strafgesetzbuches einen Straftatbe-
stand dar. So macht sich nach § 320.102 CC strafbar, wer wissentlich eine andere Person dazu 
veranlasst, sich einer Konversionstherapie zu unterziehen oder eine entsprechende Behandlung 
durchführt. Ein Verstoß gegen dieses Behandlungsverbot wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 
fünf Jahren oder einer Geldstrafe in Höhe von maximal 5.000 kanadischen Dollar geahndet.31 Ge-
mäß § 320.103 CC macht sich auch strafbar, wer wissentlich eine Konversionstherapie fördert 

 

28  Eine Übersicht über den zeitlichen Ablauf des Gesetzgebungsverfahrens ist abrufbar unter https://www.parl.-
ca/legisinfo/en/bill/44-1/c-4. 

29  An Act to amend the Criminal Code (conversion therapy), S.C. 2021, c. 24, abrufbar in englischer Sprache unter 
https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/44-1/bill/C-4/third-reading#ID0EGCBA. 

30  Criminal Code (R.S.C., 1985, c. C-46), Part VIIII, in englischer Sprache abrufbar unter https://laws-lois.justice.-
gc.ca/eng/acts/C-46/page-45.html. 

31 Der konkrete Betrag einer möglichen Geldstrafe wird nicht direkt in den entsprechenden Regelungen benannt; 
dieser ergibt sich vielmehr aus den allgemeinen Regelungen des kanadischen Strafrechts, in diesem Falle aus 
§ 787 CC, abrufbar unter https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-46/section-787.html. 

https://www.parl.ca/legisinfo/en/bill/44-1/c-4
https://www.parl.ca/legisinfo/en/bill/44-1/c-4
https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/44-1/bill/C-4/third-reading#ID0EGCBA
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-45.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-45.html
file:///C:%5CUsers%5Cvermittagga%5CDocuments%5CDer%20konkrete%20Betrag%20einer%20m%C3%B6glichen%20Geldstrafe%20wird%20nicht%20direkt%20in%20den%20entsprechenden%20Regelungen%20benannt;%20dieser%20ergibt%20sich%20vielmehr%20aus%20den%20allgemeinen%20Regelungen%20des%20kanadischen%20Strafrechts,%20in%20diesem%20Falle%20aus%20%C2%A7%C2%A0787%20CC,%20abrufbar%20unter%20https:%5Claws-lois.justice.gc.ca%5Ceng%5Cacts%5Cc-46%5Csection-787.html
file:///C:%5CUsers%5Cvermittagga%5CDocuments%5CDer%20konkrete%20Betrag%20einer%20m%C3%B6glichen%20Geldstrafe%20wird%20nicht%20direkt%20in%20den%20entsprechenden%20Regelungen%20benannt;%20dieser%20ergibt%20sich%20vielmehr%20aus%20den%20allgemeinen%20Regelungen%20des%20kanadischen%20Strafrechts,%20in%20diesem%20Falle%20aus%20%C2%A7%C2%A0787%20CC,%20abrufbar%20unter%20https:%5Claws-lois.justice.gc.ca%5Ceng%5Cacts%5Cc-46%5Csection-787.html
file:///C:%5CUsers%5Cvermittagga%5CDocuments%5CDer%20konkrete%20Betrag%20einer%20m%C3%B6glichen%20Geldstrafe%20wird%20nicht%20direkt%20in%20den%20entsprechenden%20Regelungen%20benannt;%20dieser%20ergibt%20sich%20vielmehr%20aus%20den%20allgemeinen%20Regelungen%20des%20kanadischen%20Strafrechts,%20in%20diesem%20Falle%20aus%20%C2%A7%C2%A0787%20CC,%20abrufbar%20unter%20https:%5Claws-lois.justice.gc.ca%5Ceng%5Cacts%5Cc-46%5Csection-787.html
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oder bewirbt. Das Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuchs (Konversionstherapien) definiert da-
bei konkret, was unter den Begriff der Werbung fällt. Danach wird der Einsatz sämtlicher Materi-
alien, die zur Förderung von oder Werbung für Konversionstherapien genutzt werden, vom Wer-
beverbot erfasst; dies umfasst auch Fotos, Filme, Videos, Audioaufnahmen oder andere Aufnah-
men. Für einen Verstoß gegen das Werbeverbot sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe von bis zu 
zwei Jahren oder eine Geldstrafe in Höhe von maximal 5.000 kanadischen Dollar vor. Darüber 
hinaus macht sich nach § 320.104 CC strafbar, wer einen finanziellen oder sonstigen materiellen 
Vorteil in dem Wissen erhält, dass dieser direkt oder indirekt aus der Durchführung einer Kon-
versionstherapie stammt. Hierfür sieht das Gesetz ebenfalls eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah-
ren oder eine Geldstrafe in Höhe von maximal 5.000 kanadischen Dollar vor. 

Anders als in Deutschland ist das Verbot für die Durchführung einer Konversionstherapie nicht 
auf bestimmte Personengruppen, wie z. B. minderjährige oder als besonders schützenswert ange-
sehene Personen, beschränkt. Vielmehr gilt es uneingeschränkt für alle unabhängig von deren Al-
ter und/oder gesundheitlichen oder geistigen Zustand. Das bestehende Behandlungsverbot ist in-
sofern weitergehend als die in Deutschland geltenden Regelungen zum Verbot von Konversions-
therapien. Eine weitere Besonderheit der kanadischen Regelung ist die Ausweitung des Verbots 
auch auf Handlungen, die darauf abzielen, ein kanadisches Kind außer Landes zu bringen und 
außerhalb von Kanada einer Konversionstherapie zu unterziehen.32  

4.6. Neuseeland 

Auch in Neuseeland sind Konversionsbehandlungen gesetzlich verboten. So verabschiedete das 
neuseeländische Parlament am 14. Februar 2022 – Presseberichten zufolge fast einstimmig33 – das 
Gesetz zum Verbot von Konversionsbehandlungen (Conversion Practices Prohibition Legislation 
Act34), das Mitte Februar 2022 in Kraft getreten ist.35 Durch das Gesetz sollen nicht nur durch 
Konversionstherapien verursachte Schäden erkannt und verhindert, sondern auch respektvolle 
und offene Diskussionen über Sexualität und Geschlechtsidentität gefördert werden.  

Als Konversionsbehandlung gilt nach § 5 Abs. 1 des Gesetzes jede Methode, nachhaltige Anstren-
gung oder Behandlung, die sich gegen eine Person aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, Ge-
schlechtsidentität oder den Ausdruck ihrer Geschlechtsidentität richtet und mit der Absicht er-

 

32 Die Schaffung dieses Straftatbestands wird als ein Ziel im Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches (Konver-
sionstherapien) benannt; vgl. hierzu https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/44-1/bill/C-4/third-rea-
ding#ID0EGCBA. Es liegen keine Informationen dazu vor, in welcher Vorschrift dieser Tatbestand konkret ver-
ankert wurde.  

33 Vgl. hierzu z. B. Newshub (Hrsg.), Conversion therapy practices now illegal in New Zealand after law passes 
final hurdle in Parliament, 15. Februar 2022, abrufbar unter https://www.newshub.co.nz/home/poli-
tics/2022/02/conversion-therapy-practices-now-illegal-in-new-zealand-after-law-passes-final-hurdle-in-parlia-
ment.html  

34  Conversion Practices Prohibition Legislation Act 2022 vom 18. Februar 2022, in englischer Sprache abrufbar 
unter https://www.legislation.govt.nz/bill/government/2021/0056/latest/versions.aspx. 

35 Eine Übersicht zum zeitlichen Ablauf des Gesetzgebungsverfahrens ist in englischer Sprache abrufbar unter 
https://bills.parliament.nz/v/6/cc1d8ccd-0c2c-4067-98ba-83b5ce831823?Tab=history.  

https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/44-1/bill/C-4/third-reading#ID0EGCBA
https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/44-1/bill/C-4/third-reading#ID0EGCBA
https://www.newshub.co.nz/home/politics/2022/02/conversion-therapy-practices-now-illegal-in-new-zealand-after-law-passes-final-hurdle-in-parliament.html
https://www.newshub.co.nz/home/politics/2022/02/conversion-therapy-practices-now-illegal-in-new-zealand-after-law-passes-final-hurdle-in-parliament.html
https://www.newshub.co.nz/home/politics/2022/02/conversion-therapy-practices-now-illegal-in-new-zealand-after-law-passes-final-hurdle-in-parliament.html
https://www.legislation.govt.nz/bill/government/2021/0056/latest/versions.aspx
https://bills.parliament.nz/v/6/cc1d8ccd-0c2c-4067-98ba-83b5ce831823?Tab=history
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folgt, ihre sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität oder den Ausdruck ihrer Geschlechtsiden-
tität zu ändern oder zu unterdrücken. Ausgenommen hiervon sind bestimmte, ebenfalls konkret 
im Gesetz definierte Handlungen (§ 5 Abs. 2). Hierunter fallen z. B. Handlungen durch Heilprak-
tiker, wenn diese die Dienstleistungen nach fachlichem Ermessen für angemessen halten und bei 
deren Durchführung alle rechtlichen, beruflichen und ethischen Standards einhalten. Entspre-
chend der zuvor dargestellten Definition verbotener Konversionsbehandlungen darf die Hand-
lung demnach nicht darauf abzielen, die sexuelle Orientierung oder die Geschlechtsidentität der 
Person zu ändern oder zu unterdrücken. Auch Maßnahmen, die Personen bei einer Geschlechts-
angleichung unterstützen sollen, fallen nicht unter das Behandlungsverbot. 

Mit der Einführung des Gesetzes wurden zwei neue Straftatbestände eingeführt, so dass Verstöße 
gegen das Verbot von Konversionsbehandlungen nunmehr auch in Neuseeland strafrechtlich re-
levant sind. So ist zum einen nach § 8 Abs. 1 des Gesetzes die Durchführung einer Konversions-
behandlung an einer Person unter 18 Jahren oder einer Person, der – auch teilweise – die erfor-
derliche Entscheidungsfähigkeit hinsichtlich ihrer Gesundheit oder ihres Wohlbefindens fehlt, 
strafbar. Ein Verstoß gegen dieses Verbot wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren ge-
ahndet (§ 8 Abs. 2). Zum anderen ist nach § 9 Abs. 1 des Gesetzes die Durchführung einer Kon-
versionstherapie, die einer Person schweren Schaden zufügt, strafrechtlich bewehrt. Hierzu zählt 
jede Behandlung, die physische, psychische oder emotionale Auswirkungen auf die Gesundheit, 
Sicherheit oder das Wohlbefinden der behandelten Person entfaltet. Ein Verstoß kann mit einer 
Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren bestraft werden (§ 9 Abs. 2). Hierbei handelt es sich um die 
maximal mögliche Strafe. Den Richtern steht dabei ein Ermessensspielraum bei der Festlegung 
des Strafmaßes zu von der Verhängung von Geldstrafen, über gemeinnützige Arbeit und Hausar-
rest bis zur Verhängung von Freiheitsstrafen.36 Die strafrechtlichen Konsequenzen treten in bei-
den Fällen unabhängig vom Einverständnis der behandelten Person oder einer anderen Person 
ein; dies gilt auch, wenn die behandelnde Person von einem entsprechenden Einverständnis aus-
geht. Voraussetzung für eine strafrechtliche Verfolgung bei einem vorliegenden Verstoß gegen das 
Verbot zur Durchführung einer Konversionsbehandlung ist jedoch jeweils die Zustimmung des 
sog. Attorney Generals37. Liegt diese nicht vor, werden Verstöße gegen das Behandlungsverbot 
nicht strafrechtlich geahndet.38 

Im Gegensatz zu den Regelungen in Deutschland und anderen Ländern wurde mit der Einfüh-
rung des neuseeländischen Gesetzes zum Verbot von Konversionsbehandlungen für Personen, an 
denen eine Konversionstherapie durchgeführt wird, ein Anspruch auf Erhebung einer Zivilklage 
gesetzlich verankert. Rechtsgrundlage hierfür ist das neuseeländische Menschenrechtsgesetz 

 

36 Vgl. hierzu die Stellungnahme des neuseeländischen Rechtsausschusses, Gliederungspunkte: Maximum penal-
ties for an offence under clause 8 sowie Maximum penalties for an offence under clause 9, in englischer Sprache 
abrufbar unter https://www.legislation.govt.nz/bill/government/2021/0056/latest/whole.html#LMS487215. 

37 Der sog. Attorney General ist der oberste Rechtsberater der neuseeländischen Regierung und hat den Rang eines 
Ministers.  

38 Die erforderliche Zustimmung des Attorney Generals war durchaus umstritten. Zur Argumentation vergleiche 
die Stellungnahme des neuseeländischen Rechtsausschusses, Gliederungspunkt: Attorney-General’s consent 
needed to prosecute an offence under clause 8 or 9, in englischer Sprache abrufbar unter https://www.legisla-
tion.govt.nz/bill/government/2021/0056/latest/whole.html#LMS487215.  

https://www.legislation.govt.nz/bill/government/2021/0056/latest/whole.html#LMS487215
https://www.legislation.govt.nz/bill/government/2021/0056/latest/whole.html#LMS487215
https://www.legislation.govt.nz/bill/government/2021/0056/latest/whole.html#LMS487215
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1993 (Human Rights Act 199339), das durch § 15 des Gesetzes zum Verbot von Konversionsbe-
handlungen mit Wirkung zum 18. August 2022 um § 63A ergänzt wurde. Demzufolge ist es in 
Neuseeland nunmehr verboten, eine Konversionstherapie an einer anderen Person vorzunehmen 
oder eine solche Therapie durch einen anderen durchführen zu lassen. Bei Verstößen gegen die-
ses Verbot können Betroffene von Konversionstherapien Zivilklage nach Maßgabe des Human 
Rights Act 1993 erheben. Regelungen zum Verbot von Werbung für Konversionstherapien sieht 
das neuseeländische Gesetz hingegen nicht vor.  

Im Juni 2023 veröffentlichte die Menschenrechtskommission Neuseelands (New Zealand Human 
Rights Commission (NZHRC)) eine Richtlinie zur Konversionstherapie für Angehörige der medi-
zinischen Gesundheitspflege40. Darin werden konkretere ethische Standards definiert, mit deren 
Hilfe die Feststellung erleichtert werden soll, ob Verstöße gegen das Gesetz zum Verbot von Kon-
versionsbehandlungen vorliegen. 

4.7. Uruguay 

Ein direktes Verbot zur Durchführung von Konversionstherapien existiert in Uruguay nicht. Da 
jedoch aufgrund der geltenden Rechtslage die legale Durchführung derartiger Therapien nicht 
möglich ist, besteht in Uruguay – ebenso wie in Argentinien und Chile – ein indirektes Behand-
lungsverbot. So wurde im Jahr 2017 das Gesetz zur psychischen Gesundheit (Ley de Salud Men-
tal41) verabschiedet, das auch Regelungen enthält, die zur Vermeidung von Diskriminierungen 
aufgrund der sexuellen Orientierung beitragen sollen. In Art. 4 des Gesetzes werden verschiedene 
Sachverhalte aufgeführt, die in keinem Fall ausschließliche Grundlage für die Erstellung einer 
Diagnose im Bereich der psychischen Gesundheit darstellen dürfen. Hierzu zählen u. a. die sexu-
elle Orientierung und die Geschlechtsidentität der behandelten Person (Punkt D). Personen, die 
Leistungen im Bereich der mentalen Gesundheit in Anspruch nehmen, haben nach Art. 6 des Ge-
setzes das Recht, in ihrer Einzigartigkeit – auch im Hinblick auf ihre sexuelle Orientierung – 
wahrgenommen und respektiert zu werden. Weitergehende Regelungen hinsichtlich der Rechts-
widrigkeit von Konversionsbehandlungen sieht das Gesetz nicht vor. 

 

39 Human Rights Act 1993 vom 10. August 1993, in englischer Sprache abrufbar unter https://www.legisla-
tion.govt.nz/act/public/1993/0082/latest/DLM304212.html.  

40 NZHRC (Hrsg.), Conversion Practices – Guidance for medical healthcare professionals, Juni 2023, in englischer 
Sprache abrufbar unter https://database.ilga.org/api/downloader/download/1/NZ%20-%20EXE%20-
%20Guidance%20For%20Medical%20Healthcare%20Practitioners%20on%20Conversion%20Prac-
tices%20(2023)%20-%20OR-OFF(en).pdf.  

41 Ley N° 19529 – Ley de Salud Mental vom 24. August 2017, in spanischer Sprache abrufbar unter https://data-
base.ilga.org/api/downloader/download/1/UY%20-%20LEG%20-%20Ley%20No.%2019529%20(2017)%20-
%20OR-OFF(es).pdf.  

https://www.legislation.govt.nz/act/public/1993/0082/latest/DLM304212.html
https://www.legislation.govt.nz/act/public/1993/0082/latest/DLM304212.html
https://database.ilga.org/api/downloader/download/1/NZ%20-%20EXE%20-%20Guidance%20For%20Medical%20Healthcare%20Practitioners%20on%20Conversion%20Practices%20(2023)%20-%20OR-OFF(en).pdf
https://database.ilga.org/api/downloader/download/1/NZ%20-%20EXE%20-%20Guidance%20For%20Medical%20Healthcare%20Practitioners%20on%20Conversion%20Practices%20(2023)%20-%20OR-OFF(en).pdf
https://database.ilga.org/api/downloader/download/1/NZ%20-%20EXE%20-%20Guidance%20For%20Medical%20Healthcare%20Practitioners%20on%20Conversion%20Practices%20(2023)%20-%20OR-OFF(en).pdf
https://database.ilga.org/api/downloader/download/1/UY%20-%20LEG%20-%20Ley%20No.%2019529%20(2017)%20-%20OR-OFF(es).pdf
https://database.ilga.org/api/downloader/download/1/UY%20-%20LEG%20-%20Ley%20No.%2019529%20(2017)%20-%20OR-OFF(es).pdf
https://database.ilga.org/api/downloader/download/1/UY%20-%20LEG%20-%20Ley%20No.%2019529%20(2017)%20-%20OR-OFF(es).pdf
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5. Übersichtsdarstellungen auf internationaler Ebene 

5.1. Tabellarische Übersichten/Datenbanken  

International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) (Hrsg.) Legal Frame-
works – Regulation of so-called „conversion therapies“, 2023, abrufbar unter https://data-
base.ilga.org/conversion-therapies-lgbti. 

Equaldex (Hrsg.) Explore the progress of LGBTQ+ rights across the world, 2023, abrufbar unter 
https://www.equaldex.com/. 

5.2. Zusammenfassende Berichte  

Europäisches Parlament (Hrsg.), Conversion Practices on LGBT+People, Study requested by the 
LIBE committee, Juli 2023, abrufbar unter https://www.europarl.europa.eu/RegData/etu-
des/STUD/2023/752385/IPOL_STU(2023)752385_EN.pdf. 

ILGA (Hrsg.), Menschenrechtsverletzungen an LSBTLI Personen weltweit, Stellungnahme zur 
40. Sitzung des Menschenrechtsausschusses des Deutschen Bundestags LGBTIQ – Rechte welt-
weit, 15. Mai 2023, Deutscher Bundestag, Ausschuss für Menschenrecht und humanitäre Hilfe, 
Ausschussdrucksache 20(17)60, abrufbar unter https://www.bundestag.de/resource/blob/-
950044/2d189f0487c7273156eba790d37af209/Stellungnahme-SVe-Ehrt-data.pdf. 

Europäisches Parlament (Hrsg.), Bans on conversion 'therapies' – The situation in selected EU 
Member States, 2022, abrufbar unter https://www.europarl.europa.eu/RegData/etu-
des/BRIE/2022/733521/EPRS_BRI(2022)733521_EN.pdf. 

ILGA (Hrsg.), Curbing Deception – A world survey on legal regulation of so-called „conversion 
therapies“, 2020, in englischer Sprache abrufbar unter https://ilga.org/downloads/ILGA_World_-
Curbing_Deception_world_survey_legal_restrictions_conversion_therapy.pdf.  

Vereinte Nationen (Hrsg.), Report on conversion therapy, 1. Mai 2020, abrufbar unter 
https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/report-conversion-therapy.  

5.3. Weitere Veröffentlichungen 

Europarat, Kommissar für Menschenrechte, Nothing to cure: putting an end to so-called “conver-
sion therapies” for LGBTI people, 16. Februar 2023, abrufbar unter https://www.coe.int/-
en/web/commissioner/-/nothing-to-cure-putting-an-end-to-so-called-conversion-therapies-for-
lgbti-people. 

Vereinte Nationen (Hrsg.), Acabar con las "terapias de conversión", la lucha de un experto en de-
rechos humanos, Noticias ONU, 15. Februar 2022, in spanischer Sprache abrufbar unter 
https://news.un.org/es/story/2022/02/1504082. 

*** 
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https://www.equaldex.com/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/752385/IPOL_STU(2023)752385_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/752385/IPOL_STU(2023)752385_EN.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/950044/2d189f0487c7273156eba790d37af209/Stellungnahme-SVe-Ehrt-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/950044/2d189f0487c7273156eba790d37af209/Stellungnahme-SVe-Ehrt-data.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733521/EPRS_BRI(2022)733521_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733521/EPRS_BRI(2022)733521_EN.pdf
https://ilga.org/downloads/ILGA_World_Curbing_Deception_world_survey_legal_restrictions_conversion_therapy.pdf
https://ilga.org/downloads/ILGA_World_Curbing_Deception_world_survey_legal_restrictions_conversion_therapy.pdf
https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/report-conversion-therapy
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/nothing-to-cure-putting-an-end-to-so-called-conversion-therapies-for-lgbti-people
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/nothing-to-cure-putting-an-end-to-so-called-conversion-therapies-for-lgbti-people
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